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Bauverhandlungstermine  
Bauvorhaben haben meist eine längere Vorlauf- und Planungszeit. Um unan-
genehme Überraschungen zu vermeiden, soll vor der Endausfertigung eines 
Planes unbedingt mit einem Entwurf die kostenlose Beratung der Bausach-
verständigen in Anspruch genommen werden!  
 

Die nächsten Termine  28.11.2023 - nachmittags 
     21.12.2023 - nachmittags 
 

Anmeldung: Herr Christian Schachinger  (07267)8255-12 

Influenza-Impfung 2023 
 

Im Herbst 2023 wird vom Sanitäts-
dienst der Bezirkshauptmannschaft 
Freistadt wieder eine Impfung gegen 
Influenza für Erwachsene (ab dem 
vollendeten 18. Lebensjahr) angebo-
ten. 
Selbstbehalt: € 7.-; davon ausge-
nommen sind Personen die Rezept-
gebühren befreit sind. 
Impftstoff: Vaxigrip Tetra 
Die Impfkosten sind bei der Impfung in 
bar zu entrichten. 
 

Die geplanten Impftermine sind:  
 

in Bad Zell (Mittelschule) am 
08.11.2023 von 14:00 – 18:00 Uhr 
in Freistadt (BH Freistadt - Sanitäts-
dienst) am 15.11.2023 von 14:00 – 
18:00 Uhr 

Schülereinschreibung 

Die Schülereinschreibung für das Schuljahr 2024/25 an der Volksschule 
Pierbach erfolgt in zwei Teilen: 
Administrative Schülereinschreibung – Datenerhebung: 
Mittwoch, 15. November 2023 
 

Die auszufüllenden Aufnahmebögen, auf denen Sie weitere Informationen 
finden,  werden im Kindergarten verteilt. 
 

Pädagogische Schülereinschreibung - persönliche Vorsprache des Kindes 
mit ihren Eltern: Anfang März, der genaue Termin erfolgt zeitgerecht in ei-
ner gesonderten Einladung.  
 

Schulpflichtig sind alle Kinder, die zwischen 2. 9. 2017 und 1. 9. 2018 
geboren wurden.  
 

Kinder, welche zwischen dem 2. 9. 2018 und dem 1. 3. 2019 geboren wurden, 
können auf Ansuchen der Eltern vorzeitig in die 1. Schulstufe aufgenommen wer-
den, wenn die Schulreife gegeben ist und das Kind über die erforderlichen sozialen 
Kompetenzen verfügt. Die Eltern müssen bei der Schulleiterin einen schriftlichen 
Antrag (bis spätestens zur pädagogischen Einschreibung) einbringen. Das Kind ist 
zur Feststellung der Schulreife der Schulleiterin persönlich vorzustellen. 

Antragstellung auf Ar-
beitslosengeld / Antrag 

bei der Gemeinde 

Auch heuer wird saisonal beding-
ten Arbeitslosen (mit und ohne 
Wiedereinstellzusage der letzten 
Firma) wieder die Möglichkeit 
geboten, in den Wintermonaten 
beim Gemeindeamt den Antrag 
auf Arbeitslosengeld zu stellen. 
Die Ausgabe der Anträge ist ab 
sofort bis 29. März 2024 möglich. 
Nähere Informationen sind am 
Gemeindeamt Pierbach unter 
07267/8255 oder  
gemeinde@pierbach.at erhält-
lich. 
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Angehörigenbonus 

Personen, die Angehörige, denen zumindest ein Pflegegeld der Stufe 4 gebührt, in 
häuslicher Umgebung pflegen und sich aufgrund dieser Tätigkeit in der Pensionsversi-
cherung begünstigt selbst- oder weiterversichert haben, erhalten ab Juli 2023 von Amts 
wegen (automatisch) einen Angehörigenbonus.  

Auch anderen Angehörigen, beispielsweise Pensionist: innen, gebührt der Angehörigenbonus auf Antrag 
unter folgenden Voraussetzungen: 

• Bezug des Pflegegeldes zumindest der Stufe 4 

• Gemeinsamer Haushalt mit der pflegebedürftigen Person 

• Überwiegende Pflege seit mindestens einem Jahr 

• Maximales Einkommen des pflegenden Angehörigen von 1500 Euro netto pro Monat 

• Kein Anspruch auf einen Angehörigenbonus aufgrund einer Selbst- oder Weiterversicherung 

Sollten Sie Fragen haben oder bei der Antragsstellung Hilfe benötigen, melden Sie sich bitte in der Sozial-
beratungsstelle Unterweißenbach, dort unterstützt man Sie gerne! 

Sozialberatungsstelle Unterweißenbach 
Röblreiter Elke 
Markt 3      
4273 Unterweißenbach    
Tel.: 07956 / 205 45 – 205, Mobil:0664/154 88 84, E-Mail: sbs-unterweissenbach@shvfr.at 
 

Öffnungszeiten im Bezirksseniorenheim: 
Montag, Dienstag und Donnerstag von 08.00 bis 12.00 Uhr 
Mittwoch Sprechtage Gemeinden nach Voranmeldung 
 

Mittwochs von 08.30 – 11.00 Uhr, nach Voranmeldung, Sprechtage in den Gemeinden Bad Zell, 
Kaltenberg, Königswiesen, Liebenau, St. Leonhard, Weitersfelden. 

Caritas bietet kostenlose Energiespar-Beratung und        
Gerätetausch 

Der Klima- und Energiefonds fördert mit Mitteln aus dem Klimaministerium den 
Austausch von energieintensiven Elektrogeräten und eine Energiesparberatung im Haushalt. Die Anträ-
ge dafür werden über die Caritas OÖ abgewickelt. 
Die kostenlose Unterstützung steht allen Personen mit Hauptwohnsitz in Oberösterreich offen, die eine 
der folgenden Voraussetzungen erfüllen: 
• GIS-Gebührenbefreiung 

• Wohnbeihilfe 

• Sozialhilfe oder Ausgleichszulage 

• Heizkostenzuschuss vom Land OÖ 

 
So funktioniert‘s:  
Anmeldung bei der Caritas-Sozialberatungsstelle unter www.caritas-ooe.at/energie, energiespa-
ren@caritas-ooe.at oder 0676 8776 8047. 

1. Erstberatung und Überprüfung der Anspruchsberechtigung 

2. Termin für die Energiesparberatung vereinbaren 
 
Die Beratung ist der individuellen Situation im Haushalt angepasst und umfasst u.a. Lüften, Warmwas-
serbrauch, Verstehen der eigenen Abrechnungen, Vermeidung von Schimmel und Reduktion des 
Stromverbrauchs. 
Bei der Energiesparberatung werden auch die Elektrogeräte im Haushalt überprüft und bei Bedarf wer-
den kaputte oder alte Geräte mit hohem Stromverbrauch ausgetauscht. Getauscht werden können 
Kühl-/Tiefkühlschränke, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Geschirrspüler, Waschmaschinen, E-Herde und 
Backöfen. Die Energiespar-Beratung wird von speziell geschulten Caritas-Mitarbeiter*innen durchge-
führt. 

mailto:sbs-unterweissenbach@shvfr.at
http://www.caritas-ooe.at/energie
mailto:energiesparen@caritas-ooe.at
mailto:energiesparen@caritas-ooe.at
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Das ORF-Beitrags-Service hebt ab 1. Jänner 2024 
ORF-Beitrag und Landesabgabe ein. Der ORF-
Beitrag wird günstiger, 15,30 Euro monatlich. 
Zukünftig sind Hauptwohnsitz-Adressen zahlungs-
pflichtig, Nebenwohnsitze sind ausgenommen. 
Bislang schrieb die GIS Gebühren Info Service 
GmbH die Rundfunkgebühren vor, ab 1. Jänner 
2024 hebt das ORF-Beitrags Service den ORF-
Beitrag ein. 
Grundlegende Änderung des neuen ORF-
Beitrags-Gesetzes, das am 08.09.2023 ratifiziert 
wurde: War die Zahlung bisher an den Besitz 
eines Radios oder Fernsehgerätes gekoppelt, 
so ist nun die Hauptwohnsitz- Adresse aus-
schlaggebend. 
Nun tragen alle solidarisch zur Finanzierung 
des ORF bei, unabhängig vom Empfangsweg. 
Wer bislang TV und Radio angemeldet hatte, 
bezahlt nunmehr weniger als zuvor. Denn der 
ORF-Beitrag wird günstiger. Waren bislang je 
Monat für ORF-Programmentgelt, Rundfunkge-
bühr, Kunstförderungsbeitrag sowie Umsatz-
steuer 22,45 Euro fällig, so ist nun lediglich der 
ORF-Beitrag von 15,30 Euro monatlich zu zah-
len. Das entspricht einer Ersparnis von 31,8 
Prozent. Bestehende Beitragskonten werden 
übernommen, Befreiungen bleiben aufrecht. 
War eine Hauptwohnsitz-Adresse bislang nicht 
gemeldet, muss sich an dieser eine volljährige 

Person mit Hauptwohnsitz für den ORF-
Beitrag registrieren. 
Für Neuanmeldungen ab 1. Jänner 2024 gelten 
neue Zahlungsmodalitäten: Mit Zahlschein (SEPA-
Zahlungsanweisung) einmal jährlich. Mit Einrich-
tung einer Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschrift) 
kann der Betrag auf 2-mal oder 6-mal im Jahr auf-
geteilt werden. 
Eine weitere grundlegende Neuerung gibt es noch: 
Für ausschließliche Nebenwohnsitz-Adressen 
muss kein ORF-Beitrag bezahlt werden. Pro Haupt-
wohnsitz-Adresse ist nur eine Meldung notwendig. 
Für einige Haushalte besteht Handlungsbedarf 
Personen, die bereits bei der GIS gemeldet sind, 
werden automatisch als beitragszahlende Person in 
das neue System übernommen. Für sie besteht 
also kein Handlungsbedarf. Auch bleiben Befreiun-
gen aufrecht und müssen nicht neu beantragt wer-
den. 
Wer bislang an seiner Hauptwohnsitz-Adresse die 
GIS nicht angemeldet hat, muss sich ab sofort bei 
der GIS registrieren, am besten Online. Dann kann 
man auch eine Befreiung beantragen, wenn man 
die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt. 
Bis zum 31. Dezember 2023 gilt das bisherige Ge-
setz. Das heißt, bis Jahresende sind weiterhin die 
Rundfunkgebühren mit den damit verbundenen Ab-
gaben und Entgelten zu entrichten. 

ORF-Beitrags Service GmbH übernimmt 
Einhebung von ORF-Beitrag 

Informationen zum Start des regulären Betriebs  
der ID Austria  

Wie lange werden Handy-Signaturen noch ausgestellt? 
• Der Parallelbetrieb von ID Austria und Handy-Signatur endet mit 4. Dezem-

ber 2023. Bis zu diesem Termin können neue Handy-Signaturen ausgestellt 
werden. 

• Ab 5. Dezember ist die Ausstellung neuer Handy-Signaturen nicht mehr 
möglich. 

 

Wie lange bleiben Handy-Signaturen gültig? 
• Eine Handy-Signatur kann bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit auf ID Austria umgestellt werden. Die ID Aus-

tria übernimmt dabei ihre restliche Gültigkeitsdauer. 
• Die Gültigkeitsdauer einer Handy-Signatur kann unter a-trust.at/konto eingesehen werden. 
• Eine abgelaufene Handy-Signatur kann jedoch weder verlängert noch umgestellt werden. 
 

Wann findet die Umstellung auf ID Austria statt? 
• Diese Umstellung ist bereits jetzt online möglich: Bürgerinnen und Bürger können sich dazu in der App 

“Digitales Amt” anmelden oder bei einer Web-Anmeldung (z. B. auf www.oesterreich.gv.at) den Link 
“Umsteigen von Handy-Signatur auf ID Austria” wählen. 

• Ab 5. Dezember wird der Umstellungsprozess im Zuge einer Anmeldung automatisch gestartet.  
 

Wie kann die Gültigkeit der ID Austria verlängert werden? 
• Eine ID Austria mit Vollfunktion von österreichischen Staatsangehörigen kann online verlängert werden 

unter oe.gv.at/u/id-austria-verlaengern. 
• Eine ID Austria mit Basisfunktion kann jedoch nicht verlängert werden. Hierzu muss eine Registrierungs-

behörde persönlich aufgesucht und eine ID Austria mit Vollfunktion ausgestellt werden. 
• Ausländische Staatsangehörige können die ID Austria nicht online verlängern. Hier ist der Besuch einer 

Landespolizeidirektion notwendig, um eine neue ID Austria zu registrieren.  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2023_I_112/BGBLA_2023_I_112.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2023_I_112/BGBLA_2023_I_112.pdfsig
https://www.gis.at/registrieren
https://www.gis.at/registrieren
https://www.gis.at/befreiung/antragsformulare
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Der Herbst erfordert besondere Vorsicht im Stra-
ßenverkehr.  
 

Jetzt, wo die Tage wieder kürzer werden, steigt die 
Gefahr des Zusammentreffens mit Wildtieren stark 
an. Zudem fällt die Hauptverkehrszeit genau in die 
Dämmerung oder Dunkelheit, wo viele Tiere be-
sonders aktiv und die Sichtverhältnisse meist 
schwierig einzuschätzen sind. Besondere Auf-
merksamkeit ist auf Straßen entlang von Waldrän-
dern und vegetationsreichen Feldern geboten. Mit 
dem Abernten der Maisfelder verlieren die Wildtie-
re ihren sicheren, gewohnten Einstand und sind 
auf der Suche nach neuen Lebensräumen. Dabei 
überquert das Wild jetzt öfter und unerwartet die 
Fahrbahnen. 
Die gewaltigen Kräfte, die bei einer Kollision mit 
Wild auf das Fahrzeug einwirken, werden häufig 
unterschätzt: So beträgt das Aufprallgewicht eines 
Wildschweins mit 80 kg Kör-
pergewicht auf ein 50 km/h 
schnelles Auto 2.000 kg, also 
2 Tonnen! Ein Reh bringt es 
auf immerhin auch noch 800 
kg! Nicht angepasste Ge-
schwindigkeit ist die häufigs-
te Ursache für Kollisionen mit 
Wildtieren.  
 

Was kann man als Auto-
fahrer tun, um Kollisionen 
zu vermeiden? 
• Warnzeichen „Achtung 

Wildwechsel!“ beachten. 
• Tempo reduzieren, vorausschauend und stets 

bremsbereit fahren 
• ausreichend Abstand zum Vorderfahrzeug ein-

halten 
 

Springt Wild auf die Straße 

• Gas wegnehmen 

• abblenden 

• hupen (mehrmals kurz die Hupe zu betätigen, 
nicht dauerhupen) 

• abbremsen, wenn es die Verkehrssituation zu-
lässt (vermeiden Sie riskante Ausweichmanöver 
oder abrupte Vollbremsungen) 

# 

Damit gibt man den Tieren ausreichend Zeit, um 
aus dem Gefahrenbereich zu entkommen. Und 
bitte beachten Sie: Wild quert selten einzeln die 
Straße, dem ersten Tier folgen meist weitere. 
 

WAS tun, WENN es doch passiert: 

• Warnblinker einschalten 

• Warnweste anziehen (Selbstschutz!) 

• Unfallstelle absichern 

• Evtl. Verletzte versorgen 

• JEDENFALLS muss ein Wildunfall bei der Poli-
zei gemeldet (Notruf 133) werden! (auch wenn 
das Wildtier nur „gestreift“ wurde und weiterlau-
fen kann!) 

 

Wer letzteres verabsäumt, macht sich wegen 
Nichtmeldens eines Sachschadens strafbar und 
bekommt auch keinen Schadenersatz durch die 
etwaige KFZ-Versicherung! Die Polizei kontaktiert 
dann die zuständige Jägerschaft, die sich mit ei-
nem Jagdhund auf die Suche nach dem Tier 
macht, um es gegebenenfalls von seinem Leid zu 
erlösen. Keinesfalls dürfen Sie getötetes Wild mit-
nehmen. Dies gilt als Wilderei und ist strafbar. 
 

Eine innovative Maßnahme zur Steigerung der 
Verkehrssicherheit sind optische und akustische 
Wildwarngeräte. Die Wildunfälle haben sich auf 
den Teststrecken um bis zu 93 % reduziert. Mitt-

lerweile wurden seit Projekt-
beginn im Jahr 2003 über 
630 Straßenkilometer durch 
solche Wildwarngeräte ent-
schärft! Die Gesamtkosten 
belaufen sich jährlich auf 
rund 110.000 Euro und wer-
den vom Land Oberöster-
reich gemeinsam mit Versi-
cherungsunternehmen und 
dem OÖ. Landesjagdverband 
sowie durch die einzelnen 
Jagdgesellschaften finan-

ziert. Die örtliche Jägerschaft übernimmt die 
Selbstkostenbeteiligung von 15 % der Gesamt-
summe, wartet und pflegt die Geräte mit großem 
persönlichem Einsatz. 
 

Jäger setzen sich für Lebensräume der Wildtie-
re ein 
„Die Leistungen der Jägerinnen und Jäger sind 
auch im Zusammenhang mit dem Wildwechsel 
über Straßen vielfältig. So ist es neben der War-
tung der Wildwarnreflektoren auf den bestehenden 
Strecken auch wichtig, sich für die Lebensräume 
der Wildtiere, deren Lenkung sowie die richtige 
jagdliche Bewirtschaftung einzusetzen.  Diese Tä-
tigkeiten können nur dann funktionieren, wenn die 
Gesellschaft Wildtiere und deren Bedürfnisse res-
pektiert“ erläutert Landesjägermeister Herbert 
Sieghartsleitner.  
 

Weitere Informationen rund um die Jagd finden 
Sie auf unseren Websites www.ooeljv.at und 
www.fragen-zur-jagd.at oder auch auf YouTube 
„OÖ JagdTV“. 
 

Rückfragehinweis: Mag. Christopher Böck 
07224/20083 oder 0699/12505895 | 
ch.boeck@ooeljv.at 

Achtung Wildwechsel! 

http://www.ooeljv.at
http://www.fragen-zur-jagd.at
http://www.ooeljv.at/tv
mailto:ch.boeck@ooeljv.at
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Machen Sie den 1. Schritt 
Projekt „Behindertenberatung von A – Z“ für den Bezirk 

Freistadt 
Der OÖ. KOBV hilft seit seiner Gründung im Jahr 1945 nicht nur behinderten 
Menschen, zu ihrem Recht zu kommen, sondern auch ihre Ansprüche nutzen zu können. 
 

Ziel des Projektes ist die berufliche Integration und soziale Absicherung von Menschen mit Behin-
derung. 
Die Zielgruppe sind Menschen mit Behinderung im berufsfähigen Alter (15 – 65 Jahre) und deren 
Angehörige. 
 

Wenn Sie gesundheitliche Einschränkungen und deswegen Probleme haben, Ihre Arbeit zu behalten oder 
eine zu finden, wenden Sie sich an uns. Es kann vieles in Kürze telefonisch, per Mail, aber auch vor Ort in 
jeder Bezirkshauptstadt geklärt werden. 
 

Melden Sie sich bei den Themen wie Behindertenpass, Kündigungsschutz, Medizinische oder berufliche 
Rehabilitation, Umschulungen, Zuschüsse und Förderungen, und vielem mehr. 
 

Beratungstermine, die in der Arbeiterkammer Freistadt stattfinden, können unter der Telefonnummer 0732 
656361 vereinbart werden. Telefonische Beratungen unter der gleichen Nummer, Fragen per Mail unter 
office@ooekobv.at. 
 

Die Beratungen sind kostenlos. 

Leben, Familie und Partnerschaft in Österreich 

 

L&R Sozialforschung untersucht gerade unter-
schiedliche Aspekte rund um die Themen „Leben, 
Familie und Partnerschaft in Österreich". Es ist 
uns ganz wichtig, dass hier die Lebensrealitäten 
aller in Österreich lebender Personen einbezogen 
werden. Deshalb wäre Ihre Teilnahme an unserer 
Studie sehr wertvoll! 
Bitte nehmen Sie sich ca. 20 Minuten Zeit und tei-
len Sie uns Ihre Erfahrungen zu diesen Themen 
mit! 

Sie können auch mit folgendem Link 
https://lrsocialresearch.limequery.com/986281?lang
=de an unserer Studie - selbstverständlich ano-
nym - online teilnehmen. Die Befragung richtet sich 
an alle in Österreich lebenden Personen im Al-
ter zwischen 18 bis 80 Jahre. Ein Rückschluss 
auf die teilnehmende Person ist nicht möglich. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

https://lrsocialresearch.limequery.com/986281?lang=de
https://lrsocialresearch.limequery.com/986281?lang=de
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Tag der offenen Tür:24. November 2023, 
13:30 bis 18:00 Uhr 
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Freundliche Grüße 
Gemeindeamt Pierbach 

 
 
 
 
 
 
 

Bürgermeister 
(Richard Freinschlag) 
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IMPRESSIUM 

Christkindl aus der Schuhschachtel   

Zusatzinformation! 

In den Verteilgebieten 
in der Ukraine und in 
Rumänien werden 
hauptsächlich in Schu-
len und in ein paar Kin-
dergärten die Weih-
nachtspakerl an die 
Kinder verteilt. 

Pakerl für Kleinkinder 
sind - wenn auch gut 
gemeint- daher nicht 
passend. 

Daher eine große Bitte. 
Wenn möglich neutrale 
Pakerl bzw. für ältere 
Schüler (bevorzugt Bu-
ben) machen. 

Danke für die Unterstüt-
zung der Weihnachts-
aktion.  

Abgabe am Gemeindeamt  

bis 30. November 2023 


